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A BEGRÜNDUNG 
1 Planungsanlass 

Im Zuge der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 33 „PV-
Freiflächenanlage Fl.-Nr. 602/1 Biberbach“ ist eine Teiländerung des Flächennutzungsplanes 
mit integriertem Landschaftsplan des Marktes Biberbach erforderlich. Die bisherige 
Flächennutzungsplanung sieht dort „Flächen für die Landwirtschaft“ vor. 1 
 
Die bisherigen Darstellungen werden in den betroffenen Bereichen im Wesentlichen in ein 
sonstiges Sondergebiet mit Zweckbestimmung „Agri-Photovoltaik“ und Grünfläche geändert.  
 
Die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfahren mit der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 33 „PV-Freiflächenanlage Fl.-Nr. 602/1 Biberbach“ 
im Sinne von § 8 Abs. 3 S. 1 BauGB vorgenommen. 
 

2 Lage des Plangebietes / Bestand 
Der Bereich der Flächennutzungsplan-Änderung liegt östlich von Biberbach unweit des Ortes. 
Der Änderungsbereich erstreckt sich über intensiv genutzte Ackerflächen.  
 

3 Raumordnung und Landesplanung 
Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (2023)2 weist die Folgenden Ziele (Z) bzw. 
Grundsätze (G) für das Plangebiet auf: 
1.1.3 Ressourcen schonen 
(G) Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert und auf ein dem Prinzip der 
Nachhaltigkeit verpflichtetes Maß reduziert werden. Unvermeidbare Eingriffe sollen 
ressourcenschonend erfolgen. 
 
1.3.1 Klimaschutz 
(G) Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, insbesondere 
durch […] 
- die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung erneuerbarer Energien […] 
 
6.1 Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur 
(Z) Die Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft mit Energie ist durch den im überragenden 
öffentlichen Interesse liegenden und der öffentlichen Sicherheit dienenden Um- und Ausbau der 
Energieinfrastruktur sicherzustellen und hat klimaschonend zu erfolgen. Zur Energieinfrastruktur 
gehören insbesondere 
- Anlagen der Energieerzeugung und -umwandlung, 
- Energienetze sowie 
- Energiespeicher. 
 
6.2 Erneuerbare Energien 
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
(Z) Erneuerbare Energien sind dezentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu 
nutzen. 
 
(G) Es sollen ausreichende Möglichkeiten der Speicherung erneuerbarer Energien geschaffen 
werden. […] 
 
6.2.3 Photovoltaik 
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf vorbelasteten Standorten realisiert 
werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Vereinbarkeit der Erzeugung von Solarstrom 
mit anderen Nutzungen dieser Flächen, insbesondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie 
der Windenergienutzung, hingewirkt werden.   

 
1 Markt Biberbach (2017): Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Verfasser: OPLA Bürogemeinschaft 
für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg 
2 Bayerische Staatsregierung (2023): Landesentwicklungsprogramm Bayern, München 
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Der Regionalplan der Region Augsburg (RP 9)3 weist im Teil B des Erläuterungstextes zum 
RP die folgenden, auf das Plangebiet anwendbaren Ziele und Grundsätze auf: 
B IV Technische Infrastruktur 
2.4 Erneuerbare Energien 
2.4.1 (Z) Auf die verstärkte Erschließung und Nutzung geeigneter erneuerbarer Energiequellen 
soll hingewirkt werden. 
 
Die ausführliche Prüfung der Vereinbarkeit mit den übergeordneten Zielen und Grundsätzen der 
Landes- und Regionalplanung kann der Begründung des parallel aufgestellten 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 33 „PV-Freiflächenanlage Fl.-Nr. 602/1 Biberbach“ 
entnommen werden. 
 

4 Erschließung 
Der Änderungsbereich wird im Süden über den vorhandenen Wirtschaftsweg sowie von Norden 
über eine private Zuwegung erschlossen. 
 

5 Flächennutzungsplan 
Auszug aus dem bisherigen wirksamen Flächennutzungsplan (Maßstab 1:5000) 
 

 
  

 
3 REGIONALER PLANUNGSVERBAND AUGSBURG (2007): Regionalplan der Region Augsburg 
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B UMWELTBERICHT 

1 Allgemeines 
Seit der am 20.07.2004 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches muss bei der 
Aufstellung von Bauleitplänen gemäß §2 Abs.4 BauGB für die Belange des Umweltschutzes 
nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB zwingend eine Umweltprüfung durchgeführt werden. Dabei sind 
die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln und in einem 
Umweltbericht zu beschreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht bildet gemäß § 2a BauGB 
einen gesonderten Teil der Begründung. 
 

2 Zusammenfassende Beschreibung und Bewertung der 
schutzgutbezogenen Auswirkungen 
Der Flächennutzungsplan selbst als vorbereitender Bauleitplan ermöglicht noch keinen Eingriff 
in die Schutzgüter der Umwelt. Erst im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entsteht 
Baurecht für das entsprechende Vorhaben und die dafür notwendigen Eingriffe. Insofern 
werden die Auswirkungen auf die Schutzgüter der Umwelt nachfolgend überschlägig im Hinblick 
darauf beurteilt, dass das Vorhaben, welches die Flächennutzungsplanänderung auslöst, zur 
Umsetzung gelangt. 
 
Schutzgut Mensch 
Die Fläche wird intensiv landwirtschaftlich als Acker genutzt. Die umliegenden Flächen werden 
ebenfalls überwiegend landwirtschaftlich genutzt.  
Insgesamt weist das Plangebiet selbst aufgrund seiner intensiven Nutzung keine Funktion bzgl. 
der Naherholung für die Bürger des Marktes Biberbach auf. Eine 
Flächennutzungsplanänderung zu Gunsten der Ermöglichung erneuerbarer Energien lässt im 
Hinblick auf den Bedarf der Versorgung der Bevölkerung mit Energie als überragendes 
öffentliches Interesse (vgl. LEP 6.1.1 Z), die durch den Menschen nachhaltig geprägte 
Kulturlandschaft und die nur bedingte Erholungseignung keine erheblichen Auswirkungen 
erkennen. 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Im Plangebiet befinden sich keinerlei Schutzgebiete. Es umfasst eine landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Ackerfläche ohne nennenswerte Arten- oder Strukturvielfalt. Aufgrund der 
überwiegend offenen Kulturlandschaft im Umfeld ist anzunehmen, dass das Plangebiet und 
seine Umgebung für Vögel des Offenlandes als Lebensraum von Bedeutung sind, da diese 
Arten gut einsehbare, störungsarme Landschaften benötigen.  
Es wurde daher für den parallel aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplan in 
Kombination mit einer Kartierung die Betroffenheit von Arten untersucht.  
Es zeigt sich, dass die Schafstelze mit einem Revier vertreten ist, welches durch die Planung 
betroffen ist. Hierfür werden Ersatzlebensräume bereitgestellt, welche sich im Räumlich-
funktionalen Zusammenhang befinden. Für weitere planungsrelevante Arten (Reptilien, 
Amphibien, Säugetiere, Schmetterlinge usw.) ist hingegen keine Betroffenheit anzunehmen. 
Der Kompensationsbedarf für die Überschirmung mit Modulen im Rahmen der verbindlichen 
Bauleitplanung kann auf einer externen Fläche ausgeglichen werden. Somit ist von 
Auswirkungen geringer Erheblichkeit auszugehen. 
 
Schutzgut Boden 
Bei der vorgesehenen Änderung der Nutzungsart in ein sonstiges Sondergebiet kommt es nur 
kleinräumig Bodenbeanspruchungen, da Agri-PV-Anlagen aufgrund der Anforderungen an 
deren Ausführung nach der DIN SPEC 91343 in nur sehr begrenztem Ausmaß den Boden der 
landwirtschaftlichen Nutzung entziehen dürfen. 
Unter und Zwischen den Modulen wird weiterhin landwirtschaftliche Nutzung betrieben, sodass 
Veränderung des Bodens insgesamt nur marginal stattfinden. Die zu erwartenden 
Auswirkungen sind als gering einzuschätzen. 
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Schutzgut Wasser 
Wasserschutzgebiete oder Oberflächengewässer sind nicht vorhanden und daher nicht 
betroffen. Die Zwischenbereiche bleiben unversiegelt und werden weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt. Anfallendes Niederschlagswasser kann somit auch weiterhin auf den Boden gelangen 
und breitflächig versickern. Das Schutzgut ist daher nicht erheblich betroffen. 
 
Schutzgut Klima und Luft 
Das Plangebiet ist eine landwirtschaftliche Fläche und somit als Kaltluftproduzent einzustufen. 
Ein Kaltluftabfluss würde nur durch die Errichtung von Barrieren behindert werden. Da bei 
Vorhabenumsetzung die Module jedoch aufgeständert werden, ist keine Behinderung des 
Kaltluftabflusses zu erwarten. Durch die Überschirmung von Teilflächen ergibt sich vielmehr 
eine Differenzierung beschatteter und besonnter Flächen. 
Die Luftschicht über den Modulen wird voraussichtlich stärker als zuvor erwärmt, was sich auf 
die kleinklimatische Situation auswirken kann. Die Kapazität der Module als Wärmespeicher ist 
allerdings gering, sodass sie sich ausbleibender Sonneneinstrahlung schnell wieder abkühlen. 
Die nächtliche Kaltluftproduktionsleistung der Fläche verringert sich somit durch die 
Überschirmung mit Photovoltaikmodulen nur geringfügig. 
Die Erzeugung von Solarenergie verringert grundsätzlich den Bedarf an fossilen Energieträgern 
und trägt somit langfristig zu einer Verringerung von CO2-Emissionen und zum Klimaschutz bei.  
Für das Schutzgut Klima und Luft sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
Schutzgut Landschaft 
Das Landschaftsbild ist im Bereich um das Plangebiet geprägt durch landwirtschaftlich genutzte 
Flächen und die Bebauung des Ortes. Strukturgebende Elemente in Form von Bäumen und 
Sträuchern finden sich erst weiter östlich und nur in begrenztem Umfang in der Schmutter-Aue. 
Bei Realisierung einer Agri-PV-Anlage ist mit optischen Wirkungen in der freien Landschaft zu 
rechnen. Daher wird in den Randbereichen eine Eingrünung vorgesehen, die optische 
Wirkungen mindern und die Anlage verträglich einbinden soll. Für das Schutzgut Landschaft 
sind Auswirkungen von geringer Erheblichkeit zu erwarten. 
 
Schutzgut Sach- und Kulturgüter 
Im Umfeld der Flächennutzungsplanänderung befindet sich ein Bodendenkmal. Da die 
Flächennutzungsplanänderung selbst noch keinen Eingriff gestattet, ist das Schutzgut Sach- 
und Kulturgüter jedoch nicht nachteilig durch die vorliegende Planung betroffen.  
Im Rahmen des parallel aufgestellten vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird auf die 
Notwendigkeit der Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis hingewiesen, um so bspw. 
Schäden durch Unkenntnis vermeiden zu können. 
 

3 Aussagen zur Umweltverträglichkeit 
Die Änderung des Flächennutzungsplanes lässt keine erheblichen Umweltauswirkungen auf die 
nach Anlage 1 BauGB zu prüfenden Schutzgüter erkennen, da die Eingriffsschwere auf die 
Schutzgüter der Umwelt insgesamt als gering zu bewerten ist. Der erforderliche Ausgleich für 
den zu erwartenden Eingriff kann im Rahmen des parallel aufgestellten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes auf externen Flächen erbracht werden, in dem intensiv genutzte Flächen 
durch geeignete Maßnahmen naturschutzfachlich aufgewertet werden. Die 
Umweltverträglichkeit der Flächennutzungsplanänderung ist somit gegeben. 
Weitere Ausführungen sind dem Umweltbericht des genannten Bebauungsplans zu entnehmen.  
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C FLÄCHENNUTZUNGSPLANÄNDERUNG 
Der Flächennutzungsplan wird für den Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
Nr. 33 „PV-Freiflächenanlage Fl.-Nr. 602/1 Biberbach“ wie folgt geändert (Maßstab 1:5000) 
 

 
 
Vorentwurf vom 26.09.2023 
Entwurf vom 06.02.2024 
 
 
Biberbach, den . . . . . . . . . . . .     Kirchheim am Ries, den . . . . . . . . . . .  
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wolfgang Jarasch,     Dipl.-Ing. Joost Godts 
1. Bürgermeister  (Siegel)    Planungsbüro Godts 
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D VERFAHRENSVERMERKE 

1 Aufstellungsbeschluss 
Der Marktgemeinderat Biberbach hat gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauBG) in der 
öffentlichen Sitzung vom 26.09.2023 beschlossen, den Flächennutzungsplan im 
Parallelverfahren mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 33 „PV-
Freiflächenanlage Fl.-Nr. 602/1 Biberbach“ zu ändern. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
13.10.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 
 

2 Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB 
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung in der Fassung vom 26.09.2023 gem. § 3 Abs. 1 
BauGB hat in der Zeit vom 23.10.2023 bis einschließlich 24.11.2023 stattgefunden. 
Ort und Zeit der Auslegung wurde am 13.10.2023 ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
 

3 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
Der Marktgemeinderat Biberbach hat am 06.02.2024 den Entwurf der 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 06.02.2024 gebilligt und die Beteiligung 
nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 

4 Beteiligung nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 06.02.2024 sowie die zum 
Auslegungszeitpunkt vorliegenden umweltbezogenen Informationen wurden gem. § 3 Abs. 2 
BauGB in der Zeit vom . . . . . . . . . . . . . bis einschließlich . . . . . . . . . . . . . öffentlich ausgelegt. 
Ort und Zeit der Auslegung wurde am . . . . . . . . . . . . . ortsüblich bekannt gemacht und darauf 
hingewiesen, dass Anregungen während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können. 
 
Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 

5 Feststellungsbeschluss 
Nach der abschließenden Behandlung der Anregungen stellt der Marktgemeinderat die 
Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom . . . . . . . . . . . . ., zuletzt geändert am  
. . . . . . . . . . . . . in seiner Sitzung am . . . . . . . . . . . . . durch Beschluss fest.  
 
Biberbach, den . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wolfgang Jarasch, 1. Bürgermeister   (Siegel) 
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6 Genehmigung 
Das Landratsamt Augsburg hat die 2. Flächennutzungsplanänderung mit Bescheid 
 
Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vom . . . . . . . . . . . . . . . . . . gem. § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt 
 
 
 
 
 
 
Augsburg, den . . . . . . . . . . . . . . .    (Siegel) 
 

7 Aufgestellt / Ausgefertigt 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Flächennutzungsplanänderung durch Zeichnung, 
Farbe, Schrift und Text mit dem hierzu ergangenen Feststellungsbeschluss des 
Marktgemeinderates vom . . . . . . . . . . . . übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften beachtet wurden. 
 
Biberbach, den . . . . . . . . . . . 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wolfgang Jarasch, 1. Bürgermeister   (Siegel) 
 

8 Wirksamwerden 
Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 5 BauGB wurde am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ortsüblich 
bekannt gemacht. Auf die Rechtsfolgen der §§ 214 und 215 BauGB wurde hingewiesen. 
Mit der Bekanntmachung wird die Flächennutzungsplanänderung wirksam. 
Die Flächennutzungsplanänderung wird seit diesem Tage zu den üblichen Dienststunden im 
Rathaus des Marktes Biberbach zur Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
 
Biberbach, den . . . . . . . . . . . . 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Wolfgang Jarasch, 1. Bürgermeister   (Siegel) 
 


